
Satzung der Gemeinde Ankershagen über die Klarstellung und 
erweiterte Abrundung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
Friedrichsfelde gem. § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB i. V. m. § 4 
Abs. 2 a BauGB-Maßnahmen G. 

Textliche Festsetzungen 

1. Das unverschmutzte Niederschlagswasser ist in geeigneten Fällen zu versik-
kern, soweit die Standortbedingungen dieses zulassen. 

r 
2. Auf den Flurstücken 105, 106, 108, 118, 120 und 122/1 ist bei Errichtung 

von Wohnzwecken dienenden Vorhaben ein einheimischer standortgerechter 
Laubbaum sowie eine lebende Hecke aus einheimischen standortgerechten 
Gehölzen von mindestens 20 m Länge als Ausgleich zu pflanzen und zu er
halten. Bauliche Nebenanlagen (Garagen, Carports) sind zu begrünen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 20 u. 25 b BauGB). 

3. Auf den einbezogenen Teilen der Flurstücke 105, 106, 1 08, 118, 120 und 
122/1 ist eine Bebauung erst 10 Meter hinter der vorhandenen Straße zu
lässig. 

1. Zeichenerklärung: 

Geltungsbeieich der Satzung 

Firstrichtung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

2. Nachrichtliche Übernahmen 

Gebäudeneu bestand 

jü d Flurstücksnummern 

D denkmalgesc hütze Gebäude gem. § 5 DSchG M-V 
und § 9 Abs. 6 BauGB 

3. Nachrichtlicher Hinweis 

Sollten während der Erdarbeiten auffällige Bodenfunde oder Anzeichen von 
Altlasten auftreten, so ist unverzüglich das Landesamt für Bodendenkmalpflege 
bzw das Umweltamt des Landkreises Müritz zu benachrichtigen 

Gemarkung Friedrichsfelde, Flur 2 

Maßstab: 1 : 2.000 
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Satzung mit Begründung beschlösse:! Af-d ?ur Auslegung 1 
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Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben 
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
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Der Entwurf der Satzung und die Begründung haben in der Zeit 
vom s&Jfi-rfffiYbks zun Z £v £: s27f&während folgender Zeiten 
(Tage, Stunden) öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Ausle
gung ist mit dem Hinweis, daß Bedenken und Anregungen während '•Efr-
der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
schrift vorgebracht werden können, am in (Zei 
oder amtliches Verkündungsblatt) - bei Bekanntmachung durch 
Aushang: in der Zeit vom bis zum X'?5-durch Aus
hang - ortsüblich bekanntgemacht worden. (/ / 
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Der Bür< 
• At 4. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anre 

gungen der Bürger sowie cbe Stellungnahmen der Träger öffent
licher Belange am 0,<?.- 40•. V.6 geprüft. Das Ergebnis ist mitge
teilt worden. 
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Der katastermäßige Bestand am ß wird als richtig darge-

5. stallt bescheinigt.Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der 
Grenzpunkte gilt der Vorbehalt,daß eine Prüfung nur grcb erfolgte 
da die rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1: vorliegt. 
Regreßansprüche kennen nicht abgeleitet wenden. 
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Leiter des Katasteramtas 
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6 .  Die Satzung über den im Zusammenhang bebauten Ortsteil fCl jl fon. 
wurde am von der Gemeindevertretung beschlossen. ' 
Die Begründung six? Satzung wurde mit Beschluß der Gemeindever
tretung vom 0?.>/((?'Sb gebilligt. t ff 
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Der Bürgermeister 

7. Die Genehmigung der Satzung wurde mit Verfügung des Landrates 
des Landkreises Müritz am Äff, ff 2.T. AZ LZ..(?iff.• erteilt. 

(Ort, Datum, Siegelabdruck) 

. Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
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9. Die Erteilung der Genehmigung der Satzung sowie die Stelle, bei 
der die Satzung auf Dauer während der Dienststunden vom jeder
mann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft\%u er
halten ist , sind am in (Zeitung oder amtliches 
Verkündungsblatt) - bei Bekanntmachung durch Aushang:"in der 
Zeit vom W fß.// bis zum Qf//. /ß ortsüblich bekannt gemacht 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der 
'Verletzung von Verfahrens- und Form Vorschriften und von Mängeln 
der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 3auGB) hingewie
sen worden. ^ ^—-;)(\ -V, 
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